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SggBfi Aufhebung eines nicht weiterzuführenden Bebauungsplanverfahrens
Bebauungsplanentwurf "Steckersloch" im Ortsbezirk Nordost
- Aufhebungsbeschluss
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1 Ubersicht über den Geltungsbereich des
aufzuhebenden Bebauungsplanentwurfs
2 Aufslellungsbeschluss der Stadtverordeten-
versammlung vom 17.12.1992, Nr. 551

3 Ötfentliche Bekanntmachung des Aufstellungs-
beschlusses vom 05.01 .1993
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A Finanzielle Auswirkungen

Mit der antragsgemäßen Entscheidung sind

l-l keine finanziellen Auswirkungen verbunden

I finanzielle Auswirkungen verbunden -

I Aktuelle Prognose Ergebnisrechnung Dezernat

HM S-Ampel rot Igrün

ll Aktuello Prognose lnvestitionsmanagement Dezernat

Budget verfügte Ausgaben (lst)

lnstandhaltung abs.:

in o/o:
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lnvestitionscontrolling Elnvestition

lll Übersicht fi nanzielle Auswirkungen der Sitzungsvorlage
Es handelt sich um Mehrkosten n budgettechnische Umsetzung

Bei Bedarf Hinweise I Erläuterung (max. 7so zeichen)
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B Kuzbesc-trrgibung des Vorhabens (verpfl ichtend)

(Di6 lnhalte dies6s Feldes wsrden [außer boi venraulichon Vorlagen, wis z. L Disziplinarvorlagenl im lntemoulnlranot vorötlontlicht. Es dürfen hier
keine person€nb6zogen6n Daten im Sinne des H€ssischgn Datenschulzgesetres v€rwend€t worden (Ausnahme: Einwrlligungsg.klärung d€s/d€r
Belrotlenen liogt voo. Ergänzonde Erläuterungen, soweit erforderlich, siehe D. BegRjndung, Pkl. ll)

Nicht abgeschlossene Bebauungsplanverfahren deren Ziele nicht mehr verfolgt werden und deren Anfor-
derungen an die aktuellen Rechtsgrundlagen nicht mehr zeitgemäß sind, sollen zur Bereinigung der Ver-
waltung sowie besserer Übersrcht und eindeutigerer Zuordnung in den digitalen Auskunttssystemen ein-
gestellt und die vorhandenen Beschlüsse aufgehoben werden.

C Beschlussvorschlag

Der Beschluss der Stadwerordnetenversammlung der Landeshauptstadt Wiesbaden über die Aufstel-
lung des Bebauungsplans ,,Steckersloch" im Ortsbezirk Nordost vom 17. Dezember 1992 (Nr. 551)
(Anlage 2) wird aufgehoben. Das Bebauungsplanverfahren wird eingestellt.

Der Geltungsbereich (Anlage 1) wurde bei der Aufstellung des Bebauungsplans wie folgt beschrieben

Nordseite des Bornhofenweges; Teil der Südwestgrenze der Flur 20; Südwestgrenze der Flur 21;
Teilstrecke der Südseite des Wegeflurstückes 85/60; Ostseite des Wegeflurstückes 92168; Teilstrecke
der Ostseite des Wegeflurstückes 91/68; rechtwinklige Verbindungslinie von der Ostseite des Wege-
flurstückes 91/68 zu dem nordöstlichen Grenzpunkt des Wegeflurstückes 58; Teilstrecke der Nord-
seite des Kesselbaches (alle Flur 21); Teil der Ostgrenze der Flur 21 ; Nordostseite des Wegeflurstü-
ckes 218/25; Südostgrenze des Flurstückes 2181?2 (alle Flur 28); Südostgrenze des Flurstückes
848/4; Teilstrecke der Nordseite des Wegeflurstückes 859/200 (alle Flur 20); Teilstrecke der Nordseite
des Wegeflurstückes 218/26; Verbindungslinie von der Nordserte des Wegeflurstückes 218/26 zu der
nordwestlichen Gebäudeseite der Walkmühle; südlichster Teil der südwestlichen Gebäudeseite der
Walkmühle und deren gradliniger Verlängerung bis zum Bornhofenweg (alle Flur 28).

2 Der Beschluss über die Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses und die Einstellung des Bebauungs-
planverfahrens wird ortsüblich bekannt gemacht.

D Begnindung

l. Auswirkungen der Sitzungsvorlage
(Angaben zu Zielen, Ziolgruppen, Wirkungon/Messgrößen, Quantität, Qualitä1, Auswirkungon im Konzorn aut andere Bereicho, Zeilplan, Erfolgs-
kontrolle)

Allgemein:

Mit der Sitzungsvorlage sollen nicht weitezuführende Verfahren zur Aufstellung von Bebauungsplänen
eingestellt und deren Beschlüsse aufgeboben werden.

Flna.zlolle Auswir*ungen:

Die dem Stadtplanungsamt entstehenden internen Kosten sind im Haushalt des Stadtplanungsamts be-
rücksichtigt.

Wort8chöpfung:

Durch die Aufhebung nicht weitezuführender Bebauungsplanverfahren wird eine Bereinigung der Venaral-
tung und eine bessere und eindeutigere Übersicht in den digitalen Auskunftssystemen erreicht.

Zoitslanung:

Es ist geplant, im 4. Quartal 2023 den Aufhebungsbeschluss herbeizuführen.
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ll. Ergänzende Erläuterungen
(Demografische Entwicklung, Umselzung Barrierekeiheit, KlimaschuurKlima-Anpassung, elc.)

Zu dem Beschlu vorschlao Nr. 1

Die damaligen Planungsziele sind überholt und werden nicht mehr verfolgt.

Der Bebauungsplanentwurf wurde mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 1 7.1 2.1 992,
Nr. 551 aufgestellt und am 05.01 .1 993 öffentlich bekannt gegeben (Anlage 3).

Das Bebauungsplanverfahren ist nicht zum Abschluss gebrachl worden. lnsbesondere wurde noch kein
Satzungsbeschluss gefasst, lnsofern enthält die bisherige Beschlusslage zur Aufstellung des Bebauungs-
plans noch keine Festlegungen, aus denen Nutzungsrechte oder sonstige Rechte abgeleitet werden
könnten.

Durch die Aufhebung werden auch keine anderen bisher rechtmäßigen Nutzungsmöglichkeiten und/oder
sonstigen Rechte außer Kraft gesetzt oder beeinträchtigt. Damit sind lediglich die bisherigen Verfahrens-
schritte aufzuheben.

Der Beschluss rst entsprechend § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB ortsüblich bekannt zu machen.,

Bestätigung der Dezement'innen

wiesuaoen, y'4 08.2023

ende
berbürgermeister
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Zu dem Beschlussvorschlao 2:


